
 

Das Amtsblatt der Stadt Neustadt an der Weinstraße erscheint in der Regel einmal wöchentlich donnerstags und darüber hinaus 
nach Bedarf. 

Stadtverwaltung Neustadt  
an der Weinstraße 
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67433 Neustadt an der Weinstraße 

Einzelstücke können kostenlos in der Kanzlei im Rathaus (Marktplatz 1) und im Bür-
gerbüro in der Hindenburgstraße 9a während der üblichen Öffnungszeiten bezogen 
werden.  
Weiterhin erscheint das Amtsblatt online auf www.neustadt.eu/amtsblatt  
oder kann dort als kostenloser Online-Newsletter abonniert werden.  
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Inhaltsverzeichnis 
 
Öffentliche Bekanntmachungen 
 

1. Einladung zur 9. Sitzung des Ortsbeirates Diedesfeld am 04.06.2025 
2. Einladung zur 7. Sitzung des Ortsbeirates Mußbach am 04.06.2025 
3. Einladung zur 9. Sitzung des Ortsbeirates Geinsheim am 04.06.2025 
4. Einladung zur 10. Sitzung des Ortsbeirates Gimmeldingen am 05.06.2025 
5. Bekanntmachung des Wahlleiters der Stadt Neustadt an der Weinstraße über die Sitzung 

des Wahlausschusses für die Wahl der Oberbürgermeisterin / des Oberbürgermeisters am 
16.06.2026   

6. Bekanntmachung der Kreiswahlleitung für den Wahlkreis 43 – Neustadt an der Weinstraße 
über die Wahl zum 19. Landtag Rheinland-Pfalz am 22.03.2026 und die Aufforderung zur 
Einreichung von Wahlkreisvorschlägen 

7. Bekanntmachung über die Einrichtung von Übermittlungssperren nach dem Bundesmelde-
gesetz 

8. Bekanntmachung des Vermessungs- und Katasteramts Rheinland-Pfalz über die Berichti-
gung von Flächenangaben im Liegenschaftskataster Gemarkung Mußbach 

 



 

E i n l a d u n g  

zur 9. Sitzung des Ortsbeirates Diedesfeld 

am Mittwoch, 04.06.2025, 19:00 Uhr, 

im Sitzungssaal der Ortsverwaltung Diedesfeld 

__________________________________________________________________ 

Tagesordnung: 

- Öffentliche Sitzung - 

1.  FWG-Antrag zur Zusammenlegung der Anfrage Haushaltswünsche Gebäudemanagement und 
Stadtverwaltung der Ortsteile für die Folgejahre 

2.  CDU-Prüfantrag: Blendschutz für Ampelanlage Ortsausgang Diedesfeld L 516 (B38) /Im 
Johanniskirchel 

3.  Sachstand Diedesfelder Weinkerwe 2025 
4.  Bau- und Planungsangelegenheiten 
5.  Mitteilungen und Anfragen 

- Nichtöffentliche Sitzung - 

6.  Finanzangelegenheiten 
7.  Mitteilungen und Anfragen 

 
 
Neustadt an der Weinstraße, 28. Mai 2025 
 
 
 
Gez.  
Volker Lechner 
Ortsvorsteher Diedesfeld 
 



 

E i n l a d u n g  

zur 7. Sitzung des Ortsbeirates Mußbach 

am Mittwoch, 04.06.2025, 19:30 Uhr, 

im Sitzungssaal der Ortsverwaltung Mußbach, An der Eselshaut 31, Neustadt 
an der Weinstraße 

__________________________________________________________________ 

Tagesordnung: 

- Nichtöffentliche Sitzung - 

1.  Finanzangelegenheiten 
2.  Mitteilungen und Anfragen 

 
Neustadt an der Weinstraße, 28. Mai 2025 
 
 
 
Gez. 
Roland Ipach 
Ortsvorsteher Mußbach 
 



 

E i n l a d u n g  

zur 9. Sitzung des Ortsbeirates Geinsheim 

am Mittwoch, 04.06.2025, 19:30 Uhr, 

im Sitzungssaal der Ortsverwaltung Geinsheim 

__________________________________________________________________ 

Tagesordnung: 

- Öffentliche Sitzung - 

1.  Festplatz 
2.  Kerwe 
3.  Bau- und Planungsangelegenheiten 
4.  Mitteilungen und Anfragen 

- Nichtöffentliche Sitzung - 

5.  Finanzangelegenheiten 
6.  Mitteilungen und Anfragen 

 
 
Neustadt an der Weinstraße, 27. Mai 2025 
 
 
 
Gez. 
Sabine Kaufmann 
Ortsvorsteherin Geinsheim 
 



 

E i n l a d u n g  

zur 10. Sitzung des Ortsbeirates Gimmeldingen 

am Donnerstag, 05.06.2025, 20:00 Uhr, 

im Foyer der Meerspinnhalle Gimmeldingen 

__________________________________________________________________ 

Tagesordnung: 

- Öffentliche Sitzung - 

1.  Vorstellung der Aufgaben der Pflegestrukturplanung Neustadt, der Angebote für ältere 
Menschen und der kommunalen Beauftragten für die Belange von Menschen mit Behinderung 
– Anne-Katrin Herbring 

2.  Baustellen in Gimmeldingen - aktuelle Sachstände 
3.  Seniorennachmittag 2025 - Terminplanung 
4.  Bau- und Planungsangelegenheiten 
5.  Mitteilungen und Anfragen 

- Nichtöffentliche Sitzung - 

6.  Finanzangelegenheiten 
7.  Bau- und Planungsangelegenheiten 
8.  Mitteilungen und Anfragen 

 
Neustadt an der Weinstraße, 27. Mai 2025 
 
 
 
Gez. 
Jens Wacker 
Ortsvorsteher Gimmeldingen 
 



B E K A N N T M A C H U N G 

des Wahlleiters der Stadt Neustadt an der Weinstraße 

über  

die Sitzung des Wahlausschusses für die Wahl der Oberbürgermeisterin / des 

Oberbürgermeisters 

 

Am  

findet in Neustadt an der Weinstraße, in der  

Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße,  

Marktplatz 1, 

Ratssaal  

(Aufgang II, Erdgeschoss rechts)  

 

die zweite Sitzung des Wahlausschusses für die Wahl der Oberbürgermeisterin / des 

Oberbürgermeisters statt.  

 

Es ist folgende Tagesordnung vorgesehen: 

1) Feststellung des endgültigen Wahlergebnisses der Wahl zur Oberbürgermeisterin / zum 

Oberbürgermeister der Stadt Neustadt an der Weinstraße  

 Festgestellt werden jeweils: 

 die Zahl der Wahlberechtigten 

 die Zahl der Wählerinnen und Wähler 

 die Zahlen der gültigen und ungültigen Stimmen 

 die Zahlen der auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallenen Stimmen  

 Name der Bewerberin / des Bewerbers, die / der mehr als die Hälfte der gültigen 
Stimmen erhalten hat. 

 

Die Sitzung ist öffentlich. Jedermann hat Zutritt.  

Neustadt an der Weinstraße, 22. Mai 2025 

DER WAHLLEITER 

gez. 

 

Stefan Ulrich | Bürgermeister 

H I N W E I S 

Die Wahlbekanntmachungen der Stadt Neustadt an der Weinstraße liegen zu den üblichen Öffnungszeiten im Rathaus (in der Kanzlei, Marktplatz 1, 67433 

Neustadt an der Weinstraße) aus. Einzelexemplare in gedruckter Form können dort kostenfrei bezogen werden. Weiterhin sind Wahlbekanntmachungen 

online u. a. über www.neustadt.eu/wahlen abrufbar. 

 

Montag, den 16. Juni 2025, 

um 16:00 Uhr 

http://www.neustadt.eu/wahlen














Öffentliche Bekanntmachung      
der Stadt Neustadt an der Weinstraße  

 

Einrichtung von Übermittlungssperren nach dem 
Bundesmeldegesetz 

 

Nach dem Bundesmeldegesetz (BMG) vom 03. Mai 2013 (BGBl. I S. 
1084), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 23. Oktober.2024 (BGBl. 2024 I 
Nr. 323), haben die Einwohnerinnen und Einwohner in folgenden Fällen die Möglichkeit 
der Übermittlung ihrer Meldedaten zu widersprechen: 
 

1. Öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften: 
Die Meldebehörde darf öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften die Daten 
von Familienangehörigen (Ehegatte oder Lebenspartner, minderjährige Kinder, 
Eltern von minderjährigen Kindern) ihrer Mitglieder, die nicht derselben oder keiner 
öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft angehören, übermitteln. Die 
betroffenen Familienangehörigen können der Datenübermittlung widersprechen 
(§ 42 Abs. 3 S. 1, Abs. 2 BMG). 

 

2. Parteien, Wählergruppen und andere Träger von Wahlvorschlägen: 
Die Meldebehörde darf Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von 
Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen auf 
staatlicher und kommunaler Ebene in den sechs der Wahl oder Abstimmung 
vorangehenden Monaten eine Auskunft aus dem Melderegister erteilen. Die 
Betroffenen können der Datenübermittlung widersprechen (§ 50 Abs. 5, Abs. 1 
BMG).  

 

3. Alters- und Ehejubiläen: 
Die Meldebehörde darf Mandatsträgern, Presse oder Rundfunk Auskunft über 
Alters- oder Ehejubiläen erteilen. Altersjubiläen sind der 70. Geburtstag und jeder 
fünfte weitere Geburtstag und ab dem 100. Geburtstag jeder folgende Geburtstag; 
Ehejubiläen sind das 50. und jedes folgende Ehejubiläum. Die Betroffenen können 
der Datenübermittlung widersprechen (§ 50 Abs. 5, Abs. 2 BMG).  

 

4. Adressbuchverlage: 
Adressbuchverlagen darf Auskunft über Einwohnerinnen und Einwohner erteilt 
werden, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Die Betroffenen können der 
Datenübermittlung widersprechen (§ 50 Abs. 5, Abs. 3 BMG). 

 

5. Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr: 
Zum Zwecke der Übersendung von Informationsmaterial übermitteln die 
Meldebehörden dem Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr 
jährlich zum 31. März Daten zu Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die 
im nächsten Jahr volljährig werden. Eine Datenübermittlung unterbleibt, wenn die 
Betroffenen ihr widersprochen haben (§ 36 Abs. 2 S. 1 BMG i. V. m. § 58 c Abs. 1 
S. 1 Soldatengesetz). 
 

Anträge für die Einrichtung von Übermittlungssperren nach den Ziffern 1 - 5 sind beim 
Bürgerbüro in der Hindenburgstraße 9a erhältlich. Die Leistung steht auch im Online-
Serviceportal der Stadtverwaltung zur Verfügung. 
 
Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, 23.05.2025 
Fachbereich Ordnung, Umwelt und Bürgerdienste 
In Vertretung: 
 
Gez. Stefan Ulrich  
Bürgermeister 



 

 

Berichtigung von Flächenangaben im Liegenschaftskataster 
 

Gemarkung Mußbach 

 
Das Vermessungs- und Katasteramt Rheinpfalz informiert 

 
Im Liegenschaftskataster wird für jedes Flurstück die Fläche in vollen Quadratmetern 
nachgewiesen. Die Flurstücksfläche ist eine wichtige Angabe z. B. für die Besteuerung von 
Liegenschaften, die Abrechnung kommunaler Abgaben und Entgelte, das Erteilen von 
Fördermitteln im Rahmen der Agrarförderung und die Ermittlung des Bodenwerts eines 
Flurstücks. 
 
Grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, dass die Angabe der Flurstücksfläche im 
Liegenschaftskataster zutreffend bzw. innerhalb geringer Toleranzen korrekt nachgewiesen 
ist. Sie kann aber auch aufgrund historisch bedingter schlechter Qualität der erhobenen 
Liegenschaftszahlen oder Berechnungsfehlern von der tatsächlichen Fläche eines Flurstücks 
abweichen. Dies gilt insbesondere für Flächen von Flurstücken, die auf der Grundlage von 
Vermessungen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts berechnet wurden. Zum einen 
wurden bei diesen so genannten Urvermessungen Messwerkzeuge und Vermessungs-
verfahren verwendet, die die heutigen Anforderungen an genaue Vermessungsergebnisse 
nicht erfüllten, und zum andern wurden die aus der Urvermessung abgeleiteten Flächen 
lediglich mit graphischer Genauigkeit ermittelt. 
 
Es ist daher beabsichtigt, die in der Gemarkung Mußbach gelegenen Flurstücke hinsichtlich 
der Zuverlässigkeit ihrer Flächenangaben anhand der vorliegenden Liegenschaftszahlen zu 
überprüfen und ggf. zu korrigieren. Der rechtmäßige Verlauf der Flurstücksgrenzen - so wie 
er sich aus den Nachweisen des Liegenschaftskatasters ergibt – wird dabei nicht geändert. 
Nach den gesetzlichen Bestimmungen (§ 14 Abs. 2 Nr. 1 des Landesgesetzes über das 
amtliche Vermessungswesen) sind wir verpflichtet, unrichtige bzw. ungenaue 
Flächenangaben zu berichtigen, wenn die zulässige Toleranz überschritten wird und die neu 
ermittelte Fläche zweifelsfrei richtiger (zuverlässiger) als die bisherige Angabe ist. Die 
Aktualisierung des Liegenschaftskatasters wird den Eigentümerinnen, Eigentümern und 
Erbbauberechtigten durch eine ortsübliche Bekanntmachung öffentlich mitgeteilt. 
 
Fragen zu der beabsichtigten Maßnahme werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Vermessungs- und Katasteramtes Rheinpfalz, Pestalozzistraße 4, 76829 Landau in der Pfalz 
(06341/149 0) gerne beantworten. 
 
Vermessungs- und Katasteramt Rheinpfalz 


